
hatten . Dadurch konnte es z. B. geschehen, daß sich der 
D irektor des K reisgerichts Gardelegen zu einem „P a
scha“ entwickelte, der die Parteiorganisation  ausschal
te te  und M itarbeiter der Justizverw altung über den 
w ahren Zustand des Gerichts täuschte. Auch in Stendal 
w ar die A rbeit der Parteiorganisation  unbefriedigend: 
E s gab keine A useinandersetzungen über den dialek
tischen M aterialism us; von 20 Genossen gehören noch 
zehn der Kirche an, und ers t in  der B erichtsw ahlver
sam m lung gab es darüber Auseinandersetzungen.
Beim K reisgericht H alberstad t verstand es die Betriebs
parte iorganisation  nicht, dem D irektor zu helfen. Dieser 
D irektor, der sehr viel politische K leinarbeit le istet und 
auch jederzeit bereit ist, dem R uf der P arte i der A r
beiterklasse zu folgen, verg iß t aber in e rste r Linie, sein 
großes Gericht politisch rich tig  zu leiten; er erkennt 
n icht die Schw erpunkte der Rechtsprechung und ver
lie rt sich in Kleinigkeiten. H ier h ä tte  der In stru k teu r 
m it U nterstü tzung  der P arteiorganisation  schon längst 
Hilfe leisten können..................
Die R echtsprechung der K reisgerichte im Bezirk Magde
burg  kann  im allgem einen als befriedigend eingeschätzt 
werden. Dennoch g ib t es Fälle, insbesondere bei Rowdy
tum , in denen die Gerichte unparteilich entscheiden. E in 
R ichter des K reisgerichts M agdeburg Süd-Ost versuchte 
z. B., die A ngeklagten zu entschuldigen, indem er in der 
U rteilsbegründung die B etriebsparteiorganisation oder 
die G ew erkschaft m itverantw ortlich m achte, wenn ein 
A ngeklagter hetzte  oder stahl. E r  is t an  die V erfahren 
n icht vom K lassenstandpunkt herangegangen und daher 
zu falschen Entscheidungen gekommen.
E in  weiteres Beispiel grob im parteilicher Entscheidung 
is t das U rteil des K reisgerichts H alberstad t in  der S tra f
sache 2 S 96/58, durch das der A ngeklagte wegen unbe
fug ten  W affenbesitzes zu zwei M onaten Gefängnis be
dingt veru rteilt wurde. Der A ngeklagte w ar früher M it
glied des Stahlhelms, der SA und der NSDAP gewesen. 
In  seiner W ohnung ha tte  er eine schw arzw eißrote Fahne 
und ein Bild von A denauer aufgehängt. — Zur B egrün
dung der bedingten V erurteilung fü h rte  das Gericht 
u. a. aus: „Dem A ngeklagten is t zu folgen, wenn er 
erk lärt, daß er Waffen und M unition nicht in Verfolgung 
irgendeiner A bsicht aufbew ahrte. D afür spricht, daß die 
Gegenstände n icht versteck t w aren. Die K am m er ist 
der Überzeugung, daß die Vollziehung einer F reiheits
s tra fe  bei dem A ngeklagten, der 74 Jah re  a lt ist, unan
gebracht erscheint. E s muß dabei berücksichtigt w er
den, daß in einem solchen A lter angesichts der poli
tischen V ergangenheit des A ngeklagten m it der Voll
ziehung einer F re iheitsstrafe  keinerlei erzieherische 
W irkung erreicht w ird.“
Dasselbe Gericht (K reisgericht H alberstad t) ha t in der 
S trafsache S 64/58 den Angeklagten, der den B ürger
m eister seiner Gemeinde als „Lump, Strolch, Schwein“ 
bezeichnete, wegen Staatsverleum dung gern. § 20 StEG 
zu einer G efängnisstrafe von zwei M onaten verurteilt. 
Der S taa tsanw alt h a tte  eine G efängnisstrafe von drei 
M onaten bean trag t. Das G ericht begründete das Ab
weichen vom A n trag  dam it, daß „der A ngeklagte bei 
der T atausführung  un ter Alkoholeinfluß stand“. N un is t 
es eine bekannte Tatsache, daß gerade im angetrunke
nen Zustand schneller Ä ußerungen gem acht werden, die 
m an norm alerweise n icht ausspricht. Auch hier h a t das 
K reisgericht H alberstad t nicht die politische Bedeutung 
des V erfahrens erkannt.
Einen großen Teil V erantw ortung für eine Desorien
tie rung  der K reisgerichte tragen  auch die R ichter des 
Bezirksgerichts. N icht nur, daß der erste Senat im ver
gangenen Ja h r  eine Reihe sehr unparteilicher Entschei
dungen gefällt h a t — auch in  der Berufungsinstanz gab 
es entscheidende Fehler. So wurde z. B. in 60 Prozent 
aller W affensachen „m inderschwerer F a ll“ angenom 
men, obwohl eine Reihe von T ätern  zu jenen K räften

gehören, die unsere Arbeiter-und-Bauern-M acht seit 
jeher bekäm pften. Auch das Ausweichen auf § 330 a 
StGB in Fällen  von H etze zeigt, daß der erste  Senat die 
Bedeutung des K lassenkam pfes s ta rk  un terschätzte und 
dam it den K lassengegnern, wenn auch ungewollt, U n ter
stü tzung  gab.
Ebenso unkritisch  und unparteilich is t der B erufungs
senat an  seine Aufgabe herangegangen. Eine Reihe von 
U rteilen is t zu U nrecht aufgehoben bzw. im  S trafm aß  
herabgesetzt worden —  U rteile, bei denen die von den 
K reisgerichten ausgesprochenen S trafen  h ä tten  be
s tä tig t werden müssen. Auch wenn das B ezirksgericht 
zutreffende Hinweise wegen falscher rechtlicher W ürdi
gung gab, hä tte  dabei doch nicht das S trafm aß  herab
gesetzt w erden dürfen. Das B ezirksgericht h a t sich in der 
V ergangenheit regelrecht zu einem „R abattgericht" ent
wickelt.

Diese und andere F älle zeigen, daß die von den ver
schiedensten K reisgerichten am  B ezirksgericht geübte 
K ritik  rich tig  ist. Der Senat muß deshalb unverzüglich 
seine bisherige A rbeit k ritisch  überprüfen. Eine der 
w ichtigsten Schlußfolgerungen aus der Revision is t die 
V eränderung der Leitung der Justizverw altungsstelle 
und auch einiger K reisgerichte. Aber allein dam it ist 
die F rage der V erbesserung der A rbeit im  Bezirk M agde
burg  nicht gelöst. N ur wenn die M itarbeiter der Ju stiz 
verw altungsstelle zu einem w irklichen Kollektiv ver
schmelzen, wenn sie bei ih rer A rbeit s te ts  die Beschlüsse 
der P arte i der A rbeiterklasse beachten und konsequent 
verw irkhchen, w ird es möglich sein, den je tz t beschrit- 
tenen W eg erfolgreich fortzusetzen. Dazu gehört auch 
die ständige A useinandersetzung in  den A rbeits- und 
Dienstbesprechungen und eine w irkliche politische An
leitung der K reisgerichtsdirektoren. Es is t ferner not
wendig, auch die N otare, Sekretäre, Gerichtsvollzieher 
und H aushaltsbearbeiter in die politische A nleitung ein
zubeziehen, denn auch auf diesem Gebiet sind in der 
V ergangenheit grobe F ehler gem acht worden.
Die Lösung der A ufgaben im  Sinne der P arte i der A r
beiterk lasse is t nur möglich, wenn sich die Genossen 
fü r  alles verantw ortlich fühlen und ta tk rä f tig  mithelfen. 
E rs t die Überwindung des R essortgeistes in  der Justiz
verw altungsstelle erm öglicht eine allseitige U n te rstü t
zung der Gerichte und sch ärft den Blick der M itarbeiter 
fü r unsere Gesam taufgaben.
W enn die Justizverw altungsstelle auch die R echts
anw älte, die N otare und Gerichtsvollzieher s tä rk e r  in 
die m assenpolitische A rbeit einbezieht, werden sich die 
K räfte  verdoppeln. Ebenso m uß die enge Verbindung 
zur B ezirksstaatsanw altschaft, zum  B ezirksgericht und 
zu den übrigen O rganen der S taa tsm ach t dazu beitragen, 
auftretende F ehler schnell zu erkennen und zu beseitigen. 
Eine w irklich politische A rbeit m it den neuen Schöffen 
w ird gleichfalls helfen, eine gute und richtige R echt
sprechung zu erzielen.
W enn sich alle Genossen auf die große K ra ft der P arte i 
stützen, so werden sie die A rbeit besser bewältigen. 
Dann w ird auch eine käm pferische A tm osphäre en t
stehen, in der Sum pfblüten und überhebliche M itarbeiter 
n icht gedeihen können. Das V ertrauen der Bevölkerung 
zur Justiz  w ird sich festigen, und all dies w ird dazu 
beitragen, daß unsere sozialistische Rechtsprechung 
nach W estdeutschland ausstrah lt.

Quelle: „Neue Ju s tiz“ 1958, S. 267.
*

Auch die Justiz im Bezirk Gera wurde im  Frühjahr 1958 
in gleicher W eise durch eine „Brigade“ überprüft. E rst
malig waren in dieser Brigade neben Instrukteuren des 
Justizm inisterium s, des Obersten Gerichts und der Ober
sten Staatsanwaltschaft offizielle Vertreter der SED
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